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2231-1-A 

Gesetz 
zur Änderung des 

Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 

Vom 11. Dezember 2012 

Der Landtag des FreIstaates Bayern hat das fol
gende Gesetz beschlossen, das hIermit bekannt ge
macht wIrd: 

§ 1 

Das Bayensche Gesetz zur Bildung, ErzIehung 
und Betreuung von Kindern m Kindergärten, ande
ren Kindertagesemnchtungen und m Tagespflege 
(Bayensches Kinderbildungs- und -betreuungs gesetz 
- BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBI S. 236, BayRS 
2231-1-A), geändert durch Art. 117 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2006 (GVBI S. 942), WIrd WIe folgt geän
dert: 

1. DIe InhaltsübersIcht WIrd WIe folgt geändert: 

a) Nach Art. 9 WIrd folgender Art. 9a emgefügt: 

"Art. 9a Kinderschutz" 

b) Art. 11 und 12 erhalten folgende Fassung: 

"Art. 11 Bildungs- und ErzIehungsarbeit m 
Kindertagesemnchtungen; ErzIe
hungspartnerschaft 

Art. 12 Bildungs- und ErzIehungsarbeit m 
Kindertagesemnchtungen für Kin
der bel besonderen Bedarfslagen " . 

c) Art. 14 erhält folgende Fassung: 

"Art. 14 ElternbeIrat". 

d) Es WIrd folgender Art. 20a emgefügt: 

"Art.20a Fördervoraussetzungen für die 
Großtagespflege " . 

e) Art. 23 erhält folgende Fassung: 

"Art. 23 Zusätzliche staatliche LeIstungen". 

f) Nach Art. 26 werden folgende Art. 26a und 
26b emgefügt: 

"Art. 26a Mitteilungspflichten 

Art. 26b Bußgeldvorschriften " . 

g) Im 5. Teil WIrd folgender Abschnitt 4 ange
fügt: 

"Abschnitt 4 

Datenschutz 

Art.28a Erhebung, Verarbeitung und Nut
zung von Daten" 

2. Art. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 werden die Worte '" bel Kindern un
ter dreI Jahren 1St msbesondere m der Einge
wöhnungsphase eme Unterschreitung bIS zu 
emer Grenze von 10 Stunden zuläsSIg" gestn
chen. 

b) Es WIrd folgender Abs. 5 angefügt: 

,,(5) lBeI der Feststellung von Mindest
besuchszeiten und der Mindestbuchungszeit 
nach Art. 21 Abs. 4 Satz 4 werden Zeiten m 
Kindertagesemnchtungen oder Tagespflege 
Jeweils mit Zeiten m schulischen Einnchtun
gen zusammengerechnet. 2Dle Berechnung 
der kmdbezogenen Förderung (Art. 21) er
folgt nur bezogen auf die Jeweiligen Bu
chungszeiten m der Kindertagesemnchtung 
oder bel der Tagespflegeperson. 3Eine Zusam
menrechnung nach Satz 1 erfolgt nur, wenn 
die Kindertagesemnchtung ununterbrochen 
für mmdestens zweI volle Kalenderjahre die 
Voraussetzungen für eme kmdbezogene För
derung nach diesem Gesetz ohne Anwen
dung des Satzes 1 erfüllt hat. " 

3. In Art. 5 Abs. 1 werden die Worte "Abs. 1" gestn
chen. 

4. Art. 6 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach den Worten 
"dies gilt" die Worte "mit Blick auf das Gesetz 
zu dem Überemkommen der Veremten Nati
onen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 
von Menschen mit Behmderungen SOWIe zu 
dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezember 
2006 zum Überemkommen der Veremten Na
tionen über die Rechte von Menschen mit Be
hmderungen vom 21. Dezember 2008 (BGEl II 
S. 1419) m Verbmdung mit Art. 4 Abs. 2, Art. 7 
und 24 des genannten Überemkommens" 
emgefügt und die Worte "mtegrativen Plät
zen" durch die Worte "Plätzen für Kinder mit 
bestehender oder drohender Behmderung" 
ersetzt. 
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b) Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aal Der blshenge Wortlaut wud Satz 1. 

bb) Es wud folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Dle Planung der Plätze für Schulkmder 
1st zusätzlich mit der SchulaufsIcht abzu
stimmen." 

5. Art. 7 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wud WIe folgt geändert: 

aal DIe AbsatzbezeIchnung m Abs. 1 entfällt. 

bb) Es wud folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Hierbel smd auch die Bedürfmsse von 
Kindern mit bestehender oder drohender 
Behmderung an emer wohnortnahen Be
treuung m emer Kindertagesemnchtung 
1m Sinn dieses Gesetzes zu berücksIchti
gen." 

cc) DIe blshengen Sätze 2 bIS 4 werden Sät
ze 3 bIS 5. 

b) Abs. 2 und 3 werden aufgehoben. 

6. In Art. 8 Abs. 2 werden nach dem Wort " Planung " 
die Worte Ir, der FinanzIerung und dem Betneb" 
emgefügt und das Wort " zusammenwuken " 
durch das Wort "zusammenarbeiten" ersetzt. 

7. Art. 9 wud WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

,,3 Art. 42 des Gesetzes zur Ausführung der So
zIalgesetze bleibt unberührt. " 

b) Abs. 2 wud WIe folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"lEine Tagespflegeperson darf 1m Rah
men der Pflegeerlaubms nach § 43 Abs. 3 
Satz 1 SGB VIII msgesamt höchstens acht 
Pflegeverhältmsse emgehen. " 

bb) In Satz 2 werden die Worte " Werden mehr 
als acht fremde Kinder von mehreren Ta
gespflegepersonen m Zusammenarbeit 
betreut" durch die Worte " Schließen sIch 
mehrere Tagespflegepersonen zusam
men (Großtagespflege) und betreuen die
se mehr als acht gleIchzeitig anwesende 
Kinder" ersetzt. 

cc) Es wud folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Wenn 

1. gleIchzeitig mehr als zehn Kinder 

oder msgesamt mehr als 16 Kinder 
von mehreren Tagespflegepersonen 
m Zusammenarbeit betreut werden 
oder 

2. dauerhaft mehr als dreI Tagespflege
personen m der Betreuung derselben 
Kinder emgesetzt werden sollen, 

findet § 45 SGB VIII Anwendung. " 

8. Nach Art. 9 wIrd folgender Art. 9a emgefügt: 

"Art. 9a 

Kinderschutz 

(1) lDle Träger der nach diesem Gesetz geför
derten Einnchtungen haben sIcherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bel Bekanntwerden gewIch
tiger Anhaltspunkte für die Gefährdung emes 
von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen 
eme Gefährdungsemschätzung vornehmen, 

2. beI der Gefährdungsemschätzung eme mso
weit erfahrene Fachkraft beratend hmzuge
zogen wud, 

3. die Eltern SOWIe das Kind oder der Jugendli
che m die Gefährdungsemschätzung embezo
gen werden, soweit hIerdurch der wuksame 
Schutz des Kindes oder Jugendlichen mcht m 
Frage gestellt wud. 

2Insbesondere haben die Träger dafür Sorge zu 
tragen, dass die Fachkräfte bel den Eltern auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hmwuken, wenn SIe 
diese für erforderlich halten, und das Jugendamt 
mformleren, falls die Gefährdung mcht anders ab
gewendet werden kann. 

(2) lBeI der Anmeldung zum Besuch emer 
Kindertagesemnchtung oder bel Aufnahme emes 
Kindes m die Tagespflege haben die Eltern eme 
Bestätigung der Teilnahme des Kindes an der 
letzten fälligen altersentsprechenden Früherken
nungsuntersuchung vorzulegen. 2Dle Nichtvorla
ge emer Bestätigung 1St für die Förderung nach 
diesem Gesetz unschädlich. 3Der Träger 1St ver
pflichtet, schriftlich festzuhalten, ob vonseiten der 
Eltern em derartiger NachweIs vorgelegt wurde." 

9. Art. 11 und 12 erhalten folgende Fassung: 

" Art. 11 

Bildungs- und ErzIehungsarbeit m Kinder
tagesemnchtungen; ErzIehungspartnerschaft 

(1) lDas pädagogIsche Personal m Kinderta
gesemnchtungen soll alle Kinder entsprechend 
der Vielfalt des menschlichen Lebens unter
schiedslos m die Bildungs- und ErzIehungsprozes
se embmden und Jedes Kind entsprechend semen 
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Bedürfmssen mdivlduell fördern. 2Das pädagogI
sche Personal soll die Kompetenzen der Kinder 
für eme Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 1m 
Sinn emes sozIalen Mitemanders fördern. 

(2) Eltern und pädagogIsches Personal arbeI
ten partnerschaftlich bel der Bildung, ErzIehung 
und Betreuung der Kinder zusammen. 

(3) lDle pädagogIschen Fachkräfte mformle
ren die Eltern regelmäßig über den Stand der 
Lern- und EntwIcklungsprozesse ihres Kindes m 
der Tagesemnchtung. 2Sie erörtern und beraten 
mit ihnen wIchtige Fragen der Bildung, ErzIehung 
und Betreuung des Kindes. 

Art. 12 

Bildungs- und ErzIehungs arbeit m 
Kindertagesemnchtungen für Kinder bel 

besonderen Bedarfslagen 

(1) Kinder mit Behmderung und solche, die 
von emer Behmderung bedroht smd, sollen m eI
ner Kindertagesemnchtung gememsam mit Kin
dern ohne Behmderung betreut und gefördert 
werden, um ihnen eme gleIchberechtigte Teilha
be am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. 

(2) lKindertagesemnchtungen sollen dazu 
beitragen, die Integrationsbereitschaft von FamI
lien mit Migrationshmtergrund zu fördern. 2Für 
Kinder aus Familien mit Migrationshmtergrund, 
die über keme oder unzureIchende Deutsch
kenntmsse verfügen, SOWIe für Kinder mit sons
tigem Sprachförderbedarf 1St eme besondere 
Sprachförderung sIcherzustellen. " 

10. In Art. 13 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte" und auf 
deren IntegrationsfähIgkeit hmzuwIrken" gestn
chen. 

11. Art. 14 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte "Zusam
menarbeit der Kindertagesemnchtung mit den 
Eltern" durch das Wort "ElternbeIrat" ersetzt. 

b) Abs. 1 und 2 werden aufgehoben; die blshen
gen Abs. 3 bIS 7 werden Abs. 1 bIS 5. 

12. Art. 18 WIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 WIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte "Frelgemem
nützlge und sonstige" und die Worte 
", wenn SIe den vollständigen Förder
antrag bIS 30. April des auf den Bewilli
gungszeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 3) fol
genden Jahres stellen" gestnchen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "Wenn der 
örtliche Träger der öffentlichen Jugend
hilfe nach Art. 7 Abs. 3 Plätze als bedarfs-

notwendig anerkennt oder wenn die Ge
memde mcht leIstungsfähIg 1St" durch die 
Worte "Ist die Gememde mcht leIstungs
fähIg" ersetzt. 

cc) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3 Ansprüche kommunaler Träger gegen 
die Aufenthaltsgememde oder 1m Fall 
des Satzes 2 gegen den örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe smd auf die 
kIndbezogene Förderung nach diesem 
Gesetz beschränkt. " 

b) Abs. 2 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) Der blshenge Wortlaut WIrd Satz 1; nach 
dem Wort " erfüllen, " werden die Worte 
" und für Großtagespflegen, die die Voraus
setzungen des Art. 20a erfüllen," und nach 
dem Wort " Bewilligungszeitraum" die 
Worte " (Art. 26 Abs. 1 Satz 3)" emgefügt. 

bb) Es wIrd folgender Satz 2 angefügt: 

,,2Macht die Gememde den Anspruch 
nach Satz 1 Alternative 2 geltend, 1St em 
Förderanspruch des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe nach Abs. 3 
Satz 1 ausgeschlossen." 

c) Abs. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) Der blshenge Wortlaut WIrd Satz 1. 

bb) Es wIrd folgender Satz 2 angefügt: 

, ,,2Der Förderanspruch setzt voraus, dass~ 
der vollständige Förderantrag bIS spätes
tens 30. Jum des auf den Bewilligungs
zeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 3) folgenden 
Jahres gestellt wIrd." 

13. Art. 19 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Im emleitenden Satzteil werden die Wor
te "Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Alternative 2" 
durch die Worte "Abs. 1 bIS 3 Satz 1 Alternati
ve 2" ersetzt. 

b) In Nr. 4 werden die Worte "und die ElternbeI
träge entsprechend den Buchungszeiten nach 
Art. 21 Abs. 4 Satz 6 staffelt und" durch em 
Komma ersetzt. 

c) Es werden folgende neue Nr. 5 und folgende 
Nrn. 6 bIS 9 emgefügt: 

,,5. die Elternbeiträge entsprechend den Bu
chungszeiten nach Art. 21 Abs. 4 Satz 6 
staffelt, diese für Kinder ab dem vollende
ten dritten Lebensjahr bIS zur Einschulung 
meht nach Alter oder Dauer der Einnch
tungszugehöngkeit differenzIert festsetzt 
und SIe für Kinder 1m Kindergartenjahr 1m 
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Sinn des Art. 23 Abs. 3 Satz 1 m der Höhe 
des staatlichen Zuschusses ermäßigt, 

6. den vollständigen Förderantrag bIS spä
testens 30. April des auf den Bewilli
gungszeitraum (Art. 26 Abs. 1 Satz 3) fol
genden Jahres stellt, 

7. die Aufnahme emes Kindes mit gewöhn
lichem Aufenthalt außerhalb der Sitzge
memde der Einnchtung bmnen dreI Ka
lendermonaten der Aufenthaltsgememde 
oder m den Fällen des Art. 18 Abs. 1 
Satz 2 dem örtlich zuständigen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe m Textform an
zeIgt, 

8. die aktuellen Daten für die kmdbezoge
ne Förderung unter Verwendung des vom 
FreIstaat kostenlos zur Verfügung gestell
ten Computerprogramms Jeweils zum 15. 
Januar, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober 
Jeden Jahres an das zuständige Rechen
zentrum meldet und 

9. auf die Förderung nach diesem Gesetz 
durch Aushang an geeIgneter Stelle hm
weIst und ll 

d) DIe blshenge Nr. 5 WIrd Nr. 10. 

14. Art. 20 erhält folgende Fassung: 

"Art. 20 

Fördervoraussetzungen für die Tagespflege 

lDer Förderanspruch des örtlichen Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe (Art. 18 Abs. 3 Satz 1 
Alternative 1) setzt voraus, dass eme kommunale 
Förderung der Tagespflege m mmdestens gleI
cher Höhe erfolgt und 

1. die Tagespflegeperson die Teilnahme an eI
ner geeIgneten, vom örtlichen Träger der öf
fentlichen Jugendhilfe durchgeführten oder 
genehmIgten QualifiZIerungsmaßnahme, die 
SIch an den Bildungs- und ErzIehungszIelen. 
nach Art. 13 onentiert, nachweIsen kann, 

2. die Tagespflegeperson vom .örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe beZIehungsweI
se von emem von diesem beauftragten Trä
ger vermittelt worden 1St und mit dem Kind 
Jeweils bIS zum dritten Grad mcht verwandt 
und mcht verschwägert 1St, 

3. die Elternbeteiligung auf maxImal die l,5-fa
che Höhe des staatlichen Anteils der kmdbe
zogenen Förderung nach Art. 21 begrenzt 1St, 
und 

4. die Tagespflegeperson vom örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe zusätzliche LeIS
tungen m Form emes differenZIerten Quali-

fizlerungszuschlags erhält; das Nähere WIrd 
durch das Staatsmlmstenum für Arbeit und 
SozIalordnung, Familie und Frauen m der 
Ausführungsverordnung (Art. 30) geregelt. 

2Darüber hmaus müssen die Voraussetzungen der 
§ § 23 und 43 SGB VIII vorliegen. 11 

15. Es WIrd folgender Art. 20a emgefügt: 

"Art. 20a 

Fördervoraussetzungen für die Großtagespflege 

lDer Förderanspruch der Gememde gegen
über dem Staat für Großtagespflege (Art. 18 
Abs. 2) setzt voraus, dass 

1. die Gememde eme LeIstung m Höhe der 
staatlichen Förderung erhöht um emen gleIch 
hohen Eigenanteil an den Träger der Großta
gespflege erbnngt, 

2. m der Großtagespflege mmdestens eme päd
agogIsche Fachkraft regelmäßig an mmdes
tens VIer Tagen und mmdestens 20 Stunden 
die Woche tätig 1St, 

3. die weiteren m der Großtagespflege tätlgen 
Tagespflegepersonen, die mcht als pädagogI
sche Fachkräfte anzusehen smd, erfolgreIch 
an emer QualifiZIerungsmaßnahme 1m Sinn 
des Art. 20 Satz 1 Nr. 1 1m Umfang von 160 
Stunden teilgenommen haben und 

4. m dem Fall, dass die Tagespflegepersonen 
zusätzlich emen Anspruch auf Tagespflege
entgelt gegen den örtlichen Träger der öffent
lichen Jugendhilfe geltend machen, diese für 
die Inanspruchnahme der Großtagespflege 
keme Elternbeiträge erheben. 

2Darüber hmaus müssen die Voraussetzungen der 
§ § 23 und 43 SGB VIII vorliegen. 3 Art. 20 Satz 1 
Nr. 3 gilt entsprechend. 11 

16. Art. 21 WIrd WIe folgt geändert: 

a) In Abs. 2 werden nach den Worten "Bu
chungszeit- und Gewichtungsfaktor 11 die 
Worte" unter BerückSIchtigung der Vorgaben 
des Art. 23 Abs. 111 emgefügt. 

b) Abs. 5 erhält folgende Fassung: 

,,(5) lÜber die GewIchtungsfaktoren WIrd 
für emen erhöhten Bildungs-, ErzIehungs
oder Betreuungsaufwand eme erhöhte För
derung gewährt. 2Es gelten folgende GewIch
tungsfaktoren: 

2,0 für Kinder unter dreI Jahren 

1,0 für Kinder von dreI Jahren bIS zum 
Schulemtritt 
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1,2 für Kinder ab dem Schulemtritt 

4,5 für behmderte oder von wesentlicher 
Behmderung bedrohte Kinder, wenn 
em Anspruch auf Eingliederungshilfe 
nach § 53 Abs. 1 SGB XII zur Betreu
ung m emer Kindertagesemnchtung 
durch BescheId festgestellt 1st, eme 
Verembarung nach dem Zehnten Ka
pitel SGB XII ZWIschen dem Einnch
tungsträger und dem zuständigen 
BezIrk geschlossen wurde und LeIS
tungen hIeraus erbracht werden. Ent
sprechendes gilt bel emem Anspruch 
auf Eingliederungshilfe nach § 35a 
SGB VIII unter BerückSIchtigung eI
ner Verembarung nach Maßgabe des 
Fünften Kapitels Dritter Abschnitt 
SGB VIII 

4,5 für emen Zeitraum von sechs Monaten 
für behmderte oder von wesentlicher 
Behmderung bedrohte Kinder, für die 
em Antrag auf Eingliederungshilfe 
nach § 53 Abs. 1 SGB XII oder § 35a 
SGB VIII zur Betreuung m emer Kin
dertagesemnchtung gestellt 1St, eme 
Verembarung nach dem Zehnten 
Kapitel SGB XII ZWIschen dem Ein
nchtungsträger und dem zuständigen 
BezIrk geschlossen wurde und LeIS
tungen hIeraus erbracht werden 

1,3 für Kinder, deren Eltern belde lllcht
deutschsprachIger Herkunft smd. 

:Von dem GewIchtungsfaktor 4,5 kann bel m
tegrativen Kindertagesemnchtungen (Art. 2 
Abs. 3) zur FinanzIerung des höheren Per
sonalbedarfs 1m Einvernehmen mit der be
troffenen Gememde nach oben abgewIchen 
werden. 4LIegen bel emem Kind die Voraus
setzungen für mehrere GewIchtungsfaktoren 
vor, gilt stets der höchste GewIchtungsfak
tor. -Vollendet em Kind m emer Kinderknppe 
das dritte LebenSJahr, gilt der GewIchtungs
faktor 2,0 bIS zum Ende des Kindergarten
Jahres. fiVollendet em Kind m emer anderen 
Kindertagesemnchtung das dritte Lebens
Jahr und leIstet die nach Art. 18 Abs. 2 be
rechtigte Gememde bIS zum Ende des Kin
dergartenjahres weiterhm die kmdbezogene 
Förderung mit dem GewIchtungsfaktor von 
2,0, so fördert der FreIstaat m gleIcher Höhe. 
7Für Kinder m Tagespflege gilt emheitlich der 
GewIchtungsfaktor 1,3." 

17 Art. 22 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wIrd aufgehoben. 

b) Abs. 2 WIrd WIe folgt geändert: 

aal DIe Absatzbezeichnung 1m blshengen 
Abs. 2 entfällt. 

bb) In Satz 1 werden die Worte "gleIch hohen 
Anteil" durch das Wort "Eigenanteil" ersetzt. 

cc) Es WIrd folgender neuer Satz 2 emgefügt: 

,,2Der jährliche Eigenanteil der Gememde 
pro Kind errechnet SIch als Produkt aus 
BasIswert ohne Erhöhung nach Art. 23 
Abs. 1, Buchungszeit- und GewIchtungs
faktor. " 

dd) Der blshenge Satz 2 WIrd Satz 3. 

18. Art. 23 erhält folgende Fassung: 

"Art. 23 

Zusätzliche staatliche LeIstungen 

(1) IDer Staat unterstützt die Träger der 
Kindertagesemnchtungen bel der Verbesserung 
der Qualität. 2Hierzu WIrd der BasIswert bel Be
messung der staatlichen Förderung für Kinderta
gesemnchtungen an die Gememden und Land
kreIse (Art. 18 Abs. 2 und 3) um emen staatlichen 
Qualitätsbonus erhöht (BasIswert plus). 3Der Qua
litätsbonus WIrd jährlich entsprechend der Ent
WIcklung des BasIswerts durch das Staatsmmlste
num für Arbeit und SozIalordnung, Familie und 
Frauen angepasst und bekannt gegeben. 

(2) Für Jedes Kind, welches emen m der Aus
führungsverordnung nach Art. 30 geregelten Vor
kurs "Deutsch lernen vor Schulbegmn 11 besucht, 
WIrd die staatliche Förderung zusätzlich erhöht. 

(3) 1 Zur Entlastung der Familien leIstet der 
Staat emen Zuschuss zum Elternbeitrag für Kinder 
m Kindertagesemnchtungen, die die Vorausset
zungen des Art. 19 erfüllen, m dem Kindergarten
Jahr, welches der Schulpflicht nach Art. 37 Abs. 1 
Satz 1 des Bayenschen Gesetzes über das ErZIe
hungs- und Unternchtswesen (BayEUG) unmit
telbar vorausgeht. 2Für Kinder, bel denen auf An
trag der ErZIehungsberechtigten die Schulpflicht 
nach Art. 37 Abs. 1 Satz 2 oder 3 BayEUG em
treten kann, WIrd der Zuschuss ab dem Zeitpunkt 
der Antragsstellung bel der Schule geleIstet. 3Mit 
dem Zuschuss sollen Eltern von emer Beitrags
zahlung bIS zu emer täglichen durchschnittlichen 
Buchung 1m Umfang von sechs bIS SIeben Stun
den ganz oder teilweIse befreit werden. 4Dle Aus
zahlung erfolgt an die Gememden und LandkreI
se 1m Rahmen der kmdbezogenen Förderung; SIe 
erfolgt Je Kind für emen Zeitraum von maXImal 
zwölf Monaten. 5Dle Gememden smd verpflich
tet, den Förderbetrag an die Träger mit Anspruch 
nach Art. 18 Abs. 1 weiterzureichen. 

(4) Das Nähere über die Auszahlung der staat
lichen LeIstungen regelt das StaatsmIlllstenum 
für Arbeit und SozIalordnung, Familie und Frauen 
durch die Ausführungsverordnung (Art. 30)." 

19. Art. 24 Satz 1 WIrd WIe folgt geändert: 
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a) DIe Worte ,,22 Kindern" werden durch die 
Worte ,,25 Kindern" ersetzt. 

b) Nach dem Wort "Baslswert" wHd das Wort 
"plus" emgefügt. 

c) DIe Worte "tatsächlich anwesenden Kinder 
bel Zugrundelegung emes GewIchtungsfak
tors von 1,0 für 22 Kinder" werden durch die 
Worte "Kinder mit dem GewIchtungsfaktor 
1,0 für 25 Kinder bel Zugrundelegung emes 
GewIchtungsfaktors von 1,0" ersetzt. 

20. Art. 25 wHd WIe folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden nach dem Wort "Anwen
dung" die Worte ,,; Art. 23 Abs. 1 findet keme 
Anwendung" emgefügt. 

b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,,2In den Fällen des Art. 18 Abs. 3 Satz 1 Alter
native 2 finden Art. 21 und 23 Abs. 1 unemge
schränkt entsprechende Anwendung. " 

21. Art. 26 wHd WIe folgt geändert: 

a) Abs. 1 wm:l, WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "Kin
dertagesemnchtung" die Worte "soWle 
1m Fall des Art. 20a m Verbmdung mit 
Art. 18 Abs. 2 der Träger der Großtages
pflege " emgefügt. 

bb) In Satz 3 wHd das Wort "Kindergarten
jahr" durch das Wort " Kalenderjahr " er
setzt. 

cc) Es wIrd folgender Satz 4 angefügt: 

,,4Das Kindergartenjahr begmnt am 
1. September emes Jahres und endet am 
31. August des Folgejahres. " 

b) Abs. 3 wIrd WIe folgt geändert: 

aa) In Satz 1 entfällt die Satznummenerung 
und das Wort " grundsätzlich " wHd gestn
chen. 

bb) Der blshenge Satz 2 wHd aufgehoben. 

22. Nach Art. 26 werden folgende Art. 26a und 26b 
emgefügt: 

"Art. 26a 

Mitteilungspflichten 

lDle Eltern sInd verpflichtet, dem Träger bzw. 
dem nach Art. 20 zuständigen Träger der öf
fentlichen Jugendhilfe zur Erfüllung von Auf
gaben nach diesem Gesetz folgende Daten mit
zuteilen: 

1. Name und Vorname des Kindes, 

2. Geburtsdatum des Kindes, 

3. Geschlecht des Kindes, 

4. Staatsangehöngkeit des Kindes und der El
tern, 

5. Namen, Vornamen und Anschriften der El
tern, 

6. Anspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe 
(Art. 21 Abs. 5) und 

7 Rückstellung des Kindes von der Aufnah
men m die Grundschule nach Art. 37 Abs. 2 
BayEUG. 

2 Änderungen smd dem Träger unverzüglich mit
zuteilen. 3Der Träger bzw. die Tagespflegeperson 
hat die Eltern auf diese Pflichten und die Folgen 
emes Verstoßes hmzuwelsen. 

Art.26b 

Bußgeldvorschriften 

(1) Mit emer Geldbuße bIS zu fünfhundert 
Euro kann belegt werden, wer entgegen Art. 26a 
Abs. 1 vorsätzlich oder fahrlässIg eme Auskunft 
mcht, mcht nchtlg, mcht vollständig oder mcht 
rechtzeitig erteilt. 

(2) Zuständig für die Verfolgung und Ahn
dung von ZuwIderhandlungen nach Abs. 1 smd 
die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhil
fe." 

23. Art. 27 erhält folgende Fassung: 

"Art. 27 

Investitionskostenförderung 

lDer Staat gewährt nach Maßgabe des Art. 10 
des Gesetzes über den FinanzausgleIch zWIschen 
Staat, Gememden und Gememdeverbänden 
(FinanzausgleIchsgesetz - FAG) m der jeweils 
geltenden Fassung Finanzhilfen zu Investitions
maßnahmen an Kindertagesemnchtungen, so
weit Gememden, LandkreIse, Verwaltungsge
memschaften und kommunale Zweckverbände 
die InvestitlOnskosten unmittelbar oder m Form 
emes Investitionskostenzuschusses tragen. 2Dle 
Gewährung von Finanzhilfen setzt zudem voraus, 
dass die Kindertagesemnchtung nach Art. 19 för
derfähIg 1St. 3Sie beschränken sIch auf den nach 
Art. 7 anerkannten Bedarf." 

24. In Art. 28 Satz 2 werden nach dem Wort "nach" 
die Worte ,,§ 45 SGB VIII und" emgefügt. 

25. Im 5. Teil wHd folgender Abschnitt 4 angefügt: 
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"Abschnitt 4 

Datenschutz 

Art. 28a 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten 

(1) DIe Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
von personenbezogenen Daten 1st zuläsSIg, wenn 
dies zur Erfüllung emer Aufgabe oder für eme 
Förderung nach diesem Gesetz erforderlich 1St 
oder der Betroffene emgewilligt hat. 

(2) Datenschutzrechtliche Regelungen 
manderen Rechtsvorschriften bleiben unbe
rührt. " 

26. Art. 30 wIrd WIe folgt geändert: 

a) Satz 1 Nrn. 3 und 4 erhalten folgende Fas
sung: 

,,3. Näheres über die zusätzlichen LeIstungen 
nach Art. 20 Nr. 3 und Art. 23, 

4. das Abrechnungsverfahren emschließ
lich Buchungszeitfaktoren (Art. 21 Abs. 4 
Satz 6) und das Verfahren bel ElternbeI
tragsfreiheit, 11 • 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort "Träger ll die 
Worte ", Vertreter der freIen und gewerbli
chen Träger ll emgefügt. 

c) Es WIrd folgender Satz 3 angefügt: 

,,3Für Festlegungen nach Satz 1 Nr. 3 hmslcht
lich zusätzlicher LeIstungen nach Art. 23 und 
für Festlegungen nach Satz 1 Nr. 41St Einver
nehmen mit dem Staatsmmlstenum der Fi
nanzen herzustellen. " 

§2 

(1) lDleses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 m Kraft. 
2 AbWeIchend von Satz 1 treten 

1. § 1 Nr. 16 Buchst. b am 1. September 2013 und 

2. § 1 Nr. 21 Buchst. a Doppelbuchst. bb am 1. Janu
ar 2015 

m Kraft. 

(2) Der auf das Kindergarten]ahr 201212013 fol
gende Bewilligungszeitraum begmnt am 1. Septem
ber 2013 und endet am 31. Dezember 2014. 

(3) Für Großtagespflegestellen, die bel Inkraft
treten dieses Gesetzes bestehen, findet Art. 9 Abs. 2 
Satz 3 des Bayenschen Gesetzes zur Bildung, ErzIe
hung und Betreuung von Kindern m Kindergärten, an
deren Kindertagesemnchtungen und m Tagespflege 
(Bayensches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
- BayKiBiG) vom 8. Juli 2005 (GVBI S. 236, BayRS 
2231-1-A), m der am 1. Januar 2013 geltenden Fas
sung bIS zum Ablauf des 31. August 2013 keme An
wendung. 

(4) Mit Ablauf des 31. Juli 2013 tritt Art. 7 Satz 5 
BayKiBiG m der ab 1. Januar 2013 geltenden Fassung 
außer Kraft. 

(5) Für Maßnahmen, für die vor dem 1. September 
2012 eme ZuweIsung bewilligt oder emem vorzeitigen 
Maßnahmebegmn zugestimmt worden 1St, gilt Art. 27 
m der blshengen Fassung, soweit zuweIsungsfähIge 
Kosten vor dem 22. Jum 2012 bereits angefallen smd. 

München, den 11. Dezember 2012 

Der Bayerische Ministerpräsident 

Horst See hof e r 


	Seiten aus GVBl-2012-Nr-23-2.pdf
	Seiten aus GVBl-2012-Nr-23-12.pdf

